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Haushaltssatzung des Schulverbandes Winklarn für das Haushaltsjahr     

2026 
 

I. 

 
Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 
40 ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 

ff. der Gemeindeordnung (GO) hat die Schulverbandsversammlung Winklarn in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 29. April 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2026 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 BaySchFG, Art. 24 KommZG i.V.m. Art. 65 
Abs. 3 GO bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 

festgesetzt;  
er schließt  
 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 308.301,00 € 

und 
im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit  15.441,00 €  
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 
209.760,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder 

des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende 

 Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2025 auf 69 Verbandsschüler 
festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.040,00 € festgesetzt. 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 30.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 

II. 
 

Das Landratsamt Schwandorf hat mit Schreiben vom 15. Mai 2026, Az.: 2.1-941-

2026/007599, festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 



  4 

Amtsblatt 26/2026 

BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen 

Bestandteile enthält. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine 

Woche lang in der Geschäftsstelle des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberviechtach, auf Zimmer-Nr. 37, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 

Einsichtnahme auf. Während des Haushaltsjahres wird die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen zur Einsicht bereitgehalten (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungsverordnung - BekV). 
 

Oberviechtach, 03. Juni 2026     
Schulverband Winklarn 

Meier 
Schulverbandsvorsitzende 
 

 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 

Gemeinden Fensterbach und Schmidgaden im Landkreis Schwandorf           

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Auf Grund der Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(Gemeindeordnung - GO) erlässt die Verbandsversammlung folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt   

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.189.300 € 

und im Vermögenshaushalt   

 in den Einnahmen und Ausgaben mit   176.800 € 

ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 75.000 € festgesetzt. 
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§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Fensterbach, 26.05.2026 

Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Gemeinden Fensterbach und Schmidgaden 

Adam 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 

Gesamtwahlergebnis für den 6. Seniorenbeirat des Landkreises      

Schwandorf 

 
Delegiertenversammlung vom 11.06.2026 

im Landratsamt Schwandorf, Sitzungssaal U 57 II  
 

Wahlgang I:  
Vertreter der Seniorenclubs/-vereine 

 

Name Vorname Seniorenclub/-verein 

1. Demleitner Georg VdK OV Neunburg v.W. 

2. Schindler 

 

Karin VdK OV Schwandorf 

3. Schieber 

 

Erwin VdK OV Schwarzenfeld 

4. Kramer 

 

Helmut Seniorenkreis Stulln 

5. Vohburger 

 

Evi VdK OV Burglengenfeld 

6. Welnhofer 

 

Michael AWO OV Oberviechtach 

7. Fuchs 

 

Marianne Seniorengruppe der 

Sudetendeutschen 
Landsmannschaft 
BUL/Städtedreieck 

8. Reil 
 

Eva Pensionistenbund 
Glück Auf 

9. Liedtke 
 

Peter VdK OV Pfreimd 

10. Wittauer 
 

Karlheinz CSU Senioren-Union 
Schwandorf 

 
Wahlgang II:  

Vertreter der Bewohnervertretungen  
 

Name     Vorname Altenpflegeeinrichtung 

1. Gradl 

 

Gertrud Senioreneinrichtung 

St. Johannis-Stift Pfreimd 

2. Langenbach 

 

Klaus Elisabethenheim Schwandorf 
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Wahlgang III: Vertreter der Altenpflegeeinrichtungen  
 

Name Vorname Altenpflegeeinrichtung 

1. Ebner 

 

Thomas Bürgerspitalstiftung Elisabethenheim 

Schwandorf 

2.  

 

 

 

 

 

Schwandorf, 11.06.2026 
Landratsamt Schwandorf 
Cornelia Kiener 

Wahlleiterin  
 

 
 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal 

(Entschädigungssatzung) vom 11.06.2026 

 

Aufgrund von Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeiten 
(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 

1995, S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, sowie Art. 20a und Art. 23 der 

Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, erlässt der Zweckverband zur 

Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal folgende Satzung: 
 

§ 1 Entschädigung für Verbandsräte und Verbandsrätinnen 
(1) Verbandsräte und Verbandsrätinnen sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt 

sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 
Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse.  
 

(2) Verbandsräte und Verbandsrätinnen, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG 
kraft Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten für ihre Tätigkeit als 

pauschale Abgeltung für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung oder 
ihrer Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 € je Sitzung.  
 

(3) Verbandsräte und Verbandsrätinnen kraft Amtes erhalten lediglich Ersatz ihrer 
Auslagen (Wegstreckenentschädigung). 

 
(4) Entsprechendes gilt für Stellvertretungen, sofern ein Vertretungsfall vorliegt. 
§ 2 Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden 

(1) Der oder die Verbandsvorsitzende erhält für seine/ihre Tätigkeit eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 309,26 € (Stichtag: 01.05.2026). Die Höhe 

wird entsprechend der regelmäßigen Erhöhung der Beamtenbesoldung (A) 
angepasst.  

 

§ 3 Entschädigung für Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses  
(1) Für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses gilt § 1 entsprechend. 
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§ 4 Auslagenersatz 

(1) Der oder die Verbandsvorsitzende sowie die Verbandsräte und die Verbandsrätinnen 
erhalten Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekosten nach den Bestimmungen 

des Bayerischen Reisekostengesetzes.  
 
§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

(2) Zugleich tritt die Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur 
Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal vom 30.10.2001, zuletzt geändert mit 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.07.2020, außer Kraft. 

 
Nittenau, 11.06.2026 

Benjamin Boml 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 

Verbandssatzung Zweckverband zur Wasserversorgung der        

Glaubendorfer Gruppe  

 
Verbandssatzung Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe  

(Zweckverbandssatzung Wasser – ZVS-Wasser) 
vom 16.06.2026 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe erlässt gemäß 

Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung v. 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt durch § 1 Abs. 
43 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert, zu einem Zweckverband 

zusammen und vereinbaren folgende Verbandssatzung: 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

I.Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Rechtsstellung 
§ 2 Verbandsmitglieder 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 
§ 4 Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

 

II.Verfassung und Verwaltung 
§ 5 Verbandsorgane 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 
§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 
§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

 
III.Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 16 Anzuwendende Vorschriften 
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§ 17 Haushaltssatzung 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs 
§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

§ 20 Geschäftsführung; Kassenverwaltung 
§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 

 

IV.Schlussbestimmungen 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen 
§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
§ 24 Auflösung, Auseinandersetzung 

§ 25 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Rechtsstellung 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Glaubendorfer Gruppe“. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz bei der Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd.  

 
§ 2 Verbandsmitglieder  

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Pfreimd, die Gemeinde 
Trausnitz, der Markt Wernberg-Köblitz und der Markt Luhe-Wildenau. 
 

(2) Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Der Beitritt bedarf der 
Änderung der Verbandssatzung.  

 
(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres aus dem 
Zweckverband austreten, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der satzungsgemäßen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens 1 
Jahr vorher schriftlich erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. 

Das Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt 
unberührt. 
 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich  
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Stadt 

Pfreimd mit der Ortschaft Weihern, des Marktes Wernberg-Köblitz mit den Ortschaften 
Glaubendorf, Woppenhof, Rattenberg, Alletshof, der Gemeinde Trausnitz mit den 
Ortschaften Söllitz und Köttlitz sowie der Gemeinde Luhe-Wildenau, Landkreis 

Neustadt/Waldnaab mit der Ortschaft Glaubenwies. 
 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder  
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage 
einschließlich der Ortsnetze zu errichten, zu verbessern, zu erneuern, zu betreiben, zu 

unterhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze 
zu übernehmen; er versorgt die Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen 

rechtlichen Vorgaben entsprechen muss.  
 
(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen, und die notwendigen Befugnisse gehen auf den 
Zweckverband über. 

 

(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und 
Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. 
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(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweckverband auch Dritte 

(Gemeinden, Zweckverbände) für Bereiche, die nicht zum Versorgungsgebiet des 
Zweckverbands (§ 3) gehören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die 

vorrangigen Interessen der Verbandsmitglieder nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind 
Wasserlieferungsverträge abzuschließen. 

 

(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht. 

 

(6) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die 
Versorgungsanlagen des Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. Sie regeln in eigener 
Zuständigkeit und auf ihre Kosten das Freihalten und Einfetten der Hydranten. Sie 

halten die für den Feuerschutz eingebauten Anlagenteile auf ihre Kosten 
gebrauchsfähig.  

 

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kostenlose Benutzung 
ihrer öffentlichen Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht 

unterliegenden Grundstücke, soweit dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. 

 

(8) Die Ablesung der Zähler erfolgt durch den Zweckverband. 
 

II. Verfassung und Verwaltung 

 
§ 5 Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbands sind 
 
1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende. 
 

 
§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung  

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen 

Verbandsräten. 
 

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung 
entsendet, richtet sich nach der Zahl der tatsächlichen Hausanschlüsse. Je vollendete 

20 Hausanschlüsse ergeben das Recht einen Vertreter in die Verbandsversammlung zu 
entsenden.  
Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens einen Verbandsrat. Die Berechnung wird 

alle 6 Jahre nach dem Durchschnitt des vorausgegangenen Jahres mit Wirkung für die 
neue Amtsperiode vorgenommen. Beim Beitritt eines weiteren Mitgliedes entsendet 

dieses sofort die sich nach Abs. 2 Satz 2 ergebende Anzahl an Vertretern.  
 
(3) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung. 

Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter 
sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden schriftlich zu benennen. 

Beamte und Beschäftigte des Zweckverbandes können nicht Mitglied der 
Verbandsversammlung sein. 

 

(4) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, 
endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; 

entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre 
Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder 
bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder 
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dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach Satz 2 

kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen werden; 
sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines 

Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der 
Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr 
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des 
Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die 
Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der 

Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
vierundzwanzig Stunden abkürzen. 

 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss 
außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die zuständige 

Aufsichtsbehörde beantragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 
 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für die 
Verbandsversammlung vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die Sitzung und handhabt 

die Ordnung während der Sitzung. 

 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, des Wasserwirtschaftsamts Weiden, 
Geschäftsstellenleiter, Kämmerer und Kassenverwalter der Verwaltungsgemeinschaft 
Pfreimd haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen 

das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. 

 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und 
stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene 

Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle 
Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 

Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so 
ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist 

in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese 

Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen 

abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. Solange ein Verbandsmitglied keine 
anderen Vertreter bestellt hat, übt der erste Bürgermeister das Stimmrecht aller 
Vertreter aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf 

sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört 
er nicht zu den Abstimmenden. 

 
(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die 
persönliche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, 

wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit 
im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit 

den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet 
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das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von 

Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 
Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere 

Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem 
Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 
 

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, 
der Namen der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der 

Abstimmungsergebnisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von 
dem Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer 
kann eine Dienstkraft des Zweckverbands oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses 

zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt 
haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das in der Niederschrift 

vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern 
zu übermitteln.  
 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung  
(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

 
1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 

Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen, 

 
2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von 

Satzungen und Verordnungen, 
 
3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen 

und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen 
Haushaltsführung, 

 
4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung, 
 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, die Bestellung der 
Mitglieder des Verbandsausschusses und die Festsetzung von Entschädigungen, 

 
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 
 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung, 

 
9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des 

Zweckverbands und die Bestellung von Abwicklern. 

 
(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über 

die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere 
zuständig für die Beschlussfassung über 

 

1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von Grundstücken, 
2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung, 

3. den Abschluss von weiteren Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband 
Verpflichtungen in Höhe von mehr als 35.000 € mit sich bringen.  

 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 
(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 
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(2) Entschädigungen der Verbandsräte sind in einer entsprechenden Satzung 

(Entschädigungssatzung) zu regeln. 
 

§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der 

gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitglieds sein. 
 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs 
Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf 
die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie 

gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 
 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er führt den 
Vorsitz in der Verbandsversammlung. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

 
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem 

Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur 
selbständigen Erledigung übertragen werden. 
 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und 
in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder 

mit Zustimmung des Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder 
dessen Dienstkräften übertragen. 
 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform. Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige 

Verpflichtungen von nicht mehr als 1.000 € mit sich bringen. 
 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet 
des § 11 erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 13 eine 

Aufwandsentschädigung. Dies gilt ebenso für den Stellvertreter nach dem Maß seiner 
besonderen Inanspruchnahme. Die Höhe dieser Entschädigungen ist in einer 

entsprechenden Satzung (Entschädigungssatzung) zu regeln.  
 
 

§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes 
(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein.  

 
(2) Die Verbandsversammlung kann einen Geschäftsleiter bestellen. Sie kann ihm durch 
Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 übertragen. Ist 

kein Geschäftsleiter bestellt, werden die Aufgaben des Zweckverbandes vom 
Vorsitzenden wahrgenommen. 

 
III. Wirtschafts- und Haushaltsführung  

 

§ 16 Anzuwendende Vorschriften  

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften 
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für Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale 

Zusammenarbeit etwas anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den 
Grundsätzen der Kameralistik geführt. 

 
§ 17 Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern rechtzeitig, 

spätestens eine Woche vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung, zu 
übermitteln. 

 
(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu 
beschließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr ist 

das Kalenderjahr. 
 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich 
sind, nach Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat nach der Vorlage an die 
Aufsichtsbehörde nach § 22 Abs. 1 bekannt gemacht. 

 
 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs 
(1) Der Zweckverband erhebt von den Wasserabnehmern Gebühren und Beiträge nach 
den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts. 

 
(2) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsanlage wird auf 
die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umlegungsschlüssel ist das 
Verhältnis der auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Hausanschlüsse. 

 
(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte laufende 

Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). 
Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der im vorletzten Jahr im Gebiet der einzelnen 
Verbandsmitglieder entfallenden Hausanschlüsse. 

 
§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. 
Sie kann nur während des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung 

geändert werden. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben: 

 
a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten 

Finanzbedarfs für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung der 
Wasserversorgungsanlage sowie für den laufenden Finanzbedarf (Umlagesoll), 
b) die entfallenden Hausanschlüsse (Bemessungsgrundlage), 

c) der Umlagesatz, der auf die entfallenden Hausanschlüsse (Umlagesatz), 
d) die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied. 

 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten 
laufenden Finanzbedarfs (Umlagesoll); 

b) die im vorletzten Jahr entfallenden Hausanschlüsse (Bemessungsgrundlage); 

c) der Betriebskostenumlagebetrag, der auf die entfallenden Hausanschlüsse im 
vorletzten Jahr (Umlagesatz); 

d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

 
(4) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen 
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Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid). 

 
(5) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 10. jedes dritten 

Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können von den 
säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat 
gefordert werden. 

 
(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des 

Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung 
vorläufige vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr 
zuletzt erhobenen monatlichen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für 

das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen zum nächsten 
Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

 
§ 20 Geschäftsführung; Kassenverwaltung 

Die Geschäftsführung und die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden von der 

Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd geführt. Die übertragene Betreuung durch die 
Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd ist in der Zweckvereinbarung zwischen dem 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe und der 
Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd vom 19.07.1979 geregelt. 
 

§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 
(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung 

innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres vor. 
 
(2) Die Jahresrechnung soll von der Verbandsversammlung oder von einem 

Rechnungsprüfungsausschuss binnen drei Monaten örtlich geprüft werden. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsversammlung zu bilden. Er 

besteht aus 3 Verbandsräten. Es wird jeweils ein Vertreter für den 
Rechnungsprüfungsausschuss bestellt.  
 

(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der 
Verbandsversammlung vorzulegen. Die Verbandsversammlung stellt die 

Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlastung. 
 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche Rechnungsprüfung 
statt. Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden im Amtsblatt des 
Landkreises Schwandorf bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die 

Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. 
Die Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbands 

(Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd) eingesehen werden. 
 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind durch die 

Zweckverbandsmitglieder in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die Aufsichtsbehörde 
kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Schwandorf 

anordnen. 
 
 

§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Schwandorf. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der 

Vorsitzende und sein Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der 
Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 

 
(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn 
sie sich gleich geordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des 

Zweckverbands untereinander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur 
Schlichtung anzurufen.  

 

§ 24 Auflösung, Auseinandersetzung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen. 
 
(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf andere 

juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, haben 
die Verbandsmitglieder die Beamten und Versorgungsempfänger anteilig entsprechend 

zu übernehmen. 
 
(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf 

ihrem Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung zum Restbuchwert und die 
der überörtlichen Versorgung zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen 

der überörtlichen Versorgung ist den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein 
Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert abzuschließenden 
Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der 

Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen 
Gegenstände nach dem in § 18 festgelegten Verhältnis zu verteilen. Übersteigen bei 

Auflösung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so ist 
der Fehlbetrag nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglieder umzulegen. 

 

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der 
Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der 

Auflösung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 
aufgelöst werden würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Anlagen 

der örtlichen Versorgung unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum 
Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich der beim Zweckverband verbleibenden 
Anlagen der überörtlichen Versorgung ist ihm auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf 

der Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Der 
Abfindungsanspruch wird 2 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der 

Auflösung des Zweckverbands fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und 
Fälligkeit des Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren. 
 

§ 25 Inkrafttreten 
(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landratsamtes Schwandorf in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 02.06.2020, mit der 

1. Änderungssatzung vom 17.02.2021 außer Kraft.  
  

Pfreimd, 16.06.2026 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe 

Florian Reger 
Verbandsvorsitzender 
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Geschäftsordnung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der 

Glaubendorfer Gruppe 2026 – 2032 (Geschäftsordnung – GeschO) 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe gibt sich aufgrund 

Art. 26 Abs.1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG, BayRS 
2020-1-1-I) in Verbindung mit Art. 45 Abs.1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern(GO, BayRS 2020-1-1-I) und § 10 der Verbandssatzung durch Beschluss der 

Verbandsversammlung vom 15.06.2026 die folgende Geschäftsordnung (GeschO): 
 

 
I. Die Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse 

 

§ 1 Verbandsversammlung  
(1) Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Zweckverbandes nach Art. 34 

Abs. 2 KommZG und § 10 der Verbandssatzung wahr. 
 

§ 2 Verbandsausschuss/Werkausschuss 

Entfällt. 
 

§ 3 Weitere Ausschüsse. 
Entfällt. 

 

§ 4 Verbandsräte 
(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegenheiten Befugnisse außer der 

Teilnahme an der Verbandsversammlung nur zu, wenn und soweit ihnen bestimmte 
Angelegenheiten ausdrücklich übertragen werden. 

 
(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht an Verbandsräte und deren 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen entscheidet der/die Verbandsvorsitzende nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 
 

(3) Verbandsräte können bei den Sitzungen eines Ausschusses, dem sie nicht 
angehören, als Zuhörer anwesend sein, auch wenn die Sitzung nicht öffentlich ist. Ein 
Mitspracherecht steht ihnen nicht zu. 

 
(4) 1Ist ein Verbandsrat gemäß Art. 33 Abs. 4 KommZG in Verbindung mit Art. 49 GO 

wegen Befangenheit von Beratungen und Abstimmungen ausgeschlossen, so muss er 
den Sitzungsraum verlassen, wenn Beratung und Abstimmung in nicht öffentlicher 
Sitzung erfolgen. 2Dies gilt auch für die Entscheidung über die Voraussetzungen des 

Ausschlusses.  
 

§ 5 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische 
Dokumente sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen 

sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Verbandsräte 
Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die 

Tätigkeit als Verbandsrat nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 
 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für die 
Verbandsversammlung. 2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer 

Sitzungsunterlagen durch die Verbandsräte ist nur zulässig, wenn der 
Verbandsvorsitzende und die Verbandsversammlung unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die 

offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/1e26aaa0-e381-3443-8555-e140ee246e2a/citation-document/b574a71b-a301-3295-bd27-b9fecf6972c1
https://research.wolterskluwer-online.de/document/1e26aaa0-e381-3443-8555-e140ee246e2a/citation-document/42cec717-2178-3940-849d-f718efc4a6fe
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Veröffentlichung oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren 

Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 
 

(3) Die Verbandsräte, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 
Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem Verbandsvorsitzenden schriftlich 
eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 13 übersandt 

bzw. von der Anträge im Sinne des § 13 versandt werden.  
 

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit 
durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht 
gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Verbandsräte gelten 

§ 14 Abs. 3 Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 

II. Der/Die Verbandsvorsitzende und seine/ihre Befugnisse 
 

§ 6 Verbandsvorsitzende/Verbandsvorsitzender 

(1) 1Der/Die Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungsgegenstände der 
Verbandsversammlung vor und vollzieht deren Beschlüsse, soweit der Vollzug nicht 

anderen übertragen ist. 2Falls er/sie ihre Beschlüsse als rechtswidrig beanstandet und 
den Vollzug aussetzt, hat er die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung zu 
verständigen. 

 
(2) 1Der/Die Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die laufenden 

Angelegenheiten, die für den Verband keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine 
erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. 2Laufende Angelegenheiten sind 
insbesondere: 

 
1. nach gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, Tarifen, Ordnungen und dergleichen 

abzuschließende Geschäfte des täglichen Verkehrs, 
2. im täglichen Verkehr sonst abzuschließende Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk-, Dienst- 

und Gestattungsverträge. 

 
(3) Der/Die Verbandsvorsitzende hat das Gesamtunternehmen in Planung, Bau, Betrieb 

und Verwaltung zu überwachen. 
 

(4) 1Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügbaren Mittel 
Anschaffungen von Geschäfts- und Betriebsbedarf im Einzelfall bis zum Höchstbetrag 
von 35.000 € zu tätigen. 2In allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für 

den Zweckverband: 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
• im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien der 

Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe 

festgelegt sind, 
• im Übrigen bis zu einem Betrag von 35.000 € im Einzelfall,   

 
b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung 
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen 

Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 
 

• Erlass       5.000 € 
• Niederschlagung   15.000 € 
• Stundung     20.000 € 

• Aussetzung der Vollziehung 20.000 € 
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c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 € 

und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall, 
soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 

GO). 
 
(5) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, Unterhaltungs- und 

Instandsetzungsarbeiten im Einzelfall bis zum Betrag von 10.000 € in Auftrag zu geben. 
 

(6) 1Der/Die Verbandsvorsitzende ist zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb 
oder Tausch von Grundstücken bis zu einem Betrag oder – falls dieser zum 
Zeitpunktpunkt des Vertragsschlusses nicht feststeht – bis zu einer Wertgrenze von 

15.000 € im Einzelfall berechtigt. 2Außerdem ist er zum Erwerb von Rechten an 
Grundstücken Dritter zugunsten des Verbandes befugt; hierzu gehören insbesondere 

Grunddienstbarkeiten, Gestattungs- und Nutzungsverträge. 3Er kann ferner unbebaute 
und für betriebliche Zwecke nicht benötigte Grundstücke oder Grundstücksteile des 
Zweckverbandes verpachten. 

 
(7) 1Der/Die Verbandsvorsitzende kann über bewegliches Verbandsvermögen im Wert 

bis zu 10.000 € im Einzelfall verfügen. 2Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, dem 
Verbandszweck dienende bewegliche Sachen kurzfristig an Dritte zur Benutzung zu 
überlassen, soweit sie vorübergehend entbehrlich sind. 

 
(8) Zu den Aufgaben des/der Verbandsvorsitzenden gehören auch in allgemeinen 

Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, die Behandlung von Rechtsbehelfen 
einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich 
Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die 

Erteilung des Mandats an einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle 
Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert 

voraussichtlich 35.000,00 € nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche 
Bedeutung hat. 
 

(9) Der/Die Verbandsvorsitzende überwacht den rechtzeitigen Eingang der Entgelte 
und für sonstige Leistungen des Verbandes. 

 
§ 7 Unaufschiebbare Angelegenheiten 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende unterrichtet die Verbandsversammlung in ihrer 
nächsten Sitzung über die von ihm/ihr besorgten dringlichen Anordnungen und 
unaufschiebbaren Geschäfte. 

 
(2) Bei Notständen im Betrieb oder dringlichen betriebstechnischen Maßnahmen, die 

erhebliche Verpflichtungen erwarten lassen, hat der/die Verbandsvorsitzende 
umgehend die Verbandsversammlung zu einer Sitzung einzuberufen. 
 

(3) Der/Die Verbandsvorsitzende ist berechtigt, an die Wasserabnehmer des 
Verbandes das von diesen zur Aufrechterhaltung ihrer Wasserversorgung dringend 

benötigte technische Material gegen angemessenes Entgelt zu veräußern. 
 

§ 8 Personalangelegenheiten 

(1) In Personalangelegenheiten hat der/die Verbandsvorsitzende insbesondere folgende 
Aufgaben: 

 
1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der übrigen Befugnisse eines/einer 

Vorgesetzten; 
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2. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 

Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von 
Beamten und Beamtinnen des Zweckverbands bis zur Besoldungsgruppe A 8;  

 
3. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur 

vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, 

Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

des Zweckverbands bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem 
entsprechenden Entgelt; 
 

4. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf einen 
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder eines 

entsprechenden Tarifvertrags; 
 

5. die Regelung der Stellvertretung für den Geschäftsleiter/die Geschäftsleiterin und 

den Betriebsleiter/die Betriebsleiterin im Einvernehmen mit der 
Verbandsversammlung; 

 
6. die Regelung aller innerdienstlicher Angelegenheiten, wie den Erlass allgemeiner 

Dienstanweisungen oder von Geschäftsverteilungsplänen, sowie den Abschluss 

von Betriebsvereinbarungen mit dem Personalrat/Betriebsrat. 
 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Stellen und Mittel Hilfskräfte vorübergehend zu beschäftigen. 
 

(3) Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig für 
 

1. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von 
Beamten und Beamtinnen des Zweckverbands ab Besoldungsgruppe A 9, soweit 

diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind;  
 

2. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur 
vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, 

Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
des Zweckverbands ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss 
überragen sind; 

 
3. die Entscheidung über Altersteilzeit der Bediensteten des Zweckverbands. 

 

§ 9 Kassen- und Rechnungswesen 
Der/Die Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des 

haushaltsmäßig festgesetzten Höchstbetrages befugt. 
 

§ 10 Übertragung von Befugnissen 
1Die übertragenen Befugnisse sind in der Zweckvereinbarung zwischen dem 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe und der 

Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd vom 19.07.1979 geregelt. 
2Als Geschäftsstelle des Zweckverbandes ist die Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd 
definiert. 

 
 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/257f38a7-d67b-3a8a-8da1-f8cbe1ed90d6/citation-document/54b1a951-73ba-3fe2-8283-64133636b347
https://research.wolterskluwer-online.de/document/257f38a7-d67b-3a8a-8da1-f8cbe1ed90d6/citation-document/a8a8a983-ffc0-3f9e-87df-38f60054c7aa
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§ 11 Geschäftsstelle 
1Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes unterstützt die Verbandsorgane und erledigt 
die Büroarbeiten für Verwaltung und Betrieb des Zweckverbandes. 2Die Geschäftsstelle 

untersteht den Weisungen des/der Verbandsvorsitzenden und wird von dem/der 
Geschäftsleiter/in verantwortlich geführt. 
 

§ 12 Personal der Geschäftsstelle 
(1) 1Die Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd ist für die verwaltungsmäßige und 

kaufmännische Erledigung der Verbandsaufgaben verantwortlich. 2Sie unterstützt 
den/die Verbandsvorsitzende/n in allen seinen/ihren Aufgaben. 3Unbeschadet der 
Zuständigkeit des/der Verbandsvorsitzenden besorgt sie insbesondere die rechtzeitige 

Vorbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung und stellt die Erledigung der 
Beschlüsse fest. 

 
(2) Die Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd bereitet schriftliche Verträge aller Art vor und 
besorgt die verwaltungsmäßige Abwicklung; bei Angelegenheiten mit technischem 

Inhalt ist der Wasserwart an den Verhandlungen zu beteiligen.  
 

III. Geschäftsgang 
 

§ 13 Geschäftsgang; Vorbereitung der Verbandsversammlung  

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender/Verbandsvorsitzende sorgen für 
den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der 

gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung der staatlichen Anordnungen. 
 
(2) 1Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. 2Eine Beschlussfassung durch 

mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder in so genannten Umlaufverfahren 
ist ausgeschlossen. 

 
(3) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an den Sitzungen und 
Abstimmungen teilzunehmen. 2Im Falle ihrer Verhinderung sorgen sie für die Teilnahme 

ihres/r Stellvertreters/in. 3Wenn beide verhindert sind, ist dies rechtzeitig vor Beginn 
der Sitzung dem/der Verbandsvorsitzenden mitzuteilen. 

 
(4) 1Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich nach dem KommZG und 

der Verbandssatzung. 2Im Falle einer elektronischen Einladung werden der 
Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch 
einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen 

Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und 
abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, 

können, soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des 
Datenschutzes nicht entgegenstehen, schriftlich oder elektronisch im 
Ratsinformationssystem im Sinne von Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 

 
(5) 1Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich nach dem KommZG und 

der Verbandssatzung.2Die Verbandsräte werden mit ihrem Einverständnis 
elektronisch zu den Sitzungen eingeladen, indem der Sitzungstermin und der 
Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail 

versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter 
geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und abrufbares 

Dokument mitgeteilt werden. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 
3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 4Ist eine elektronische Sitzungsladung 
ausnahmsweise seitens des Zweckverbandes technisch oder rechtlich unmöglich, 

werden die Verbandsräte schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung sowie 
weiterer Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, soweit diese sachdienlich sind 
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und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht 

entgegenstehen, geladen. 
5Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail nach Absatz 5 Satz 2 im elektronischen 

Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen und 
üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
6Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, 

beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 7Die weiteren 

Unterlagen werden grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformationssystem im 
Sinne von Absatz 5 Satz 2 zur Verfügung gestellt. 
 

(6) 1Der/Die Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung für die 
Verbandsversammlung fest. 2In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände 

einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen. 3Soweit die Konkretisierungen 
schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den Mitgliedern der 
Verbandsversammlung regelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt werden. 4Zeitpunkt 

und Ort der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung sind unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen.  

 
(7) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung holt der/die 
Verbandsvorsitzende rechtzeitig für die Beratung schriftliche Stellungnahmen der 

Fachbehörden ein. 
 

(8) 1Die Behandlung von Angelegenheiten in der nächsten Sitzung der 
Verbandsversammlung kann von jedem Verbandsrat schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und 

der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind in verschlüsselter Form zu 
übermitteln. 3Der Antrag ist hinreichend konkret zu formulieren und zu begründen und 

muss 30 Tage vor der Sitzung bei dem/der Verbandsvorsitzenden vorliegen. 4Soweit ein 
Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er 
einen Deckungsvorschlag enthalten. 

 
(9) 1Ob später eingehende Anträge bei der auf die Antragstellung folgenden Sitzung 

behandelt werden, entscheidet die Verbandsversammlung. 2Ebenso entscheidet sie, ob 
über einen vor oder während der Sitzung als dringend gestellten Antrag beraten und 

abgestimmt werden soll. 3Nicht rechtzeitig gestellte Anträge, die Ermittlungen oder 
Überprüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Befragung nicht anwesender 
Personen notwendig machen, müssen auf Antrag eines Verbandsrates bis zur nächsten 

Verbandsversammlung zurückgestellt werden.  
 

§ 14 Sitzungsverlauf 
(1) Der/Die Vorsitzende leitet die Verhandlungen in der Verbandsversammlung und 
handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

 
(2) 1Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung haben Zuhörende nach 

Maßgabe des verfügbaren Raumes Zutritt. 2Soweit erforderlich, wird der Zutritt durch 
die Ausgabe von Platzkarten geregelt.  
 

(3) 1Für Presse und Medien ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen freizuhalten. 
2Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und der 

Verbandsversammlung; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich 
seiner Person zu unterlassen. 3Ton- und Bildaufnahme von Bediensteten des 
Zweckverbands oder sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung 

zulässig. 
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(4) Zuhörende, die den Verlauf der Sitzung durch Eingreifen in die Verhandlung oder 

durch ungebührliches Verhalten stören, können durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende 
aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

 
(5) 1Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öffentlich. 2In nicht öffentlicher 
Sitzung werden behandelt 

 
1. Personalangelegenheiten, 

2. Verträge in Grundstücksangelegenheiten, 
3. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben, 

nach der Natur der Sache erforderlich oder durch die Verbandsversammlung 

beschlossen ist, insbesondere Wirtschaftsangelegenheiten Dritter. 
 

3Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher Sitzung beraten und 
entschieden. 4Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der 
Verbandsvorsitzende der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die 

Geheimhaltung weggefallen sind.  
 

(6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel folgenden Verlauf: 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende; 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit sowie 
Mitteilung von Entschuldigungen durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende; 

3. Bekanntgabe der Stimmenzahlen der einzelnen Verbandsmitglieder; 
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung durch den 

Vorsitzenden/die Vorsitzende; 

5. Mitteilung über Tätigkeiten des/der Verbandsvorsitzenden anstelle der 
Verbandsversammlung (unaufschiebbare Angelegenheiten); 

6. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und 
Beschlussfassung hierüber; 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte; 

8. Behandlung der Anträge und Anfragen, die nicht in der Tagesordnung enthalten 
sind, in der Reihenfolge ihres Eingangs; 

9. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende. 
 

§ 15 Beratung der Sitzungsgegenstände 
(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag der Sachverständigen eröffnet der 
Vorsitzende/die Vorsitzende die Beratung.  

 
(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, 

von der Beratung und Abstimmung eines Tagesordnungspunktes wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem/der 
Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte 

dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 
 

(3) 1Ein Verbandsrat oder ein Behördenvertreter/eine Behördenvertreterin darf in der 
Verbandsversammlung nur dann sprechen, wenn ihm der/die Vorsitzende das Wort 
erteilt hat. 2Er/Sie erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, bei 

gleichzeitiger Wortmeldung nach Ermessen. 3Er/Sie kann jederzeit selbst das Wort 
ergreifen. 4Worterteilung an Zuhörer zur Begründung eines ihn betreffenden 

Tagesordnungspunktes sind möglich, die Entscheidung trifft der/die Vorsitzende im 
Einvernehmen (in Form eines Beschlusses) mit der Verbandsversammlung. 
 

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; die Anrede ist an den 
Vorsitzenden/die Vorsitzende und die Verbandsräte, nicht an die Zuhörenden zu richten. 
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2Die Redner und Rednerinnen haben sich an den zur Beratung stehenden Gegenstand 

zu halten und nicht vom Thema abzuweichen. 
 

(5) 1Während der Beratung sind nur zulässig  
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort außer der Reihe sofort zu 

erteilen ist und über die sofort zu beraten und zu entscheiden ist, 
2. Zusatz- und Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu 

beratenden Antrags. 
 
2Über Geschäftsordnungs- und Änderungsanträge ist sofort zu beraten und 

abzustimmen. 3Bei der Annahme eines Antrages auf „Schluss der Debatte“ wird die bis 
dahin vorhandene Rednerliste abgearbeitet. 4Eine darüberhinausgehende Beratung zur 

Sache selbst findet nicht mehr statt. 
 
(6) Der/Die Vorsitzende und der Antragsteller oder die Antragstellerin haben das Recht 

zur Schlussäußerung. 
 

(7) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln ist der/die Vorsitzende berechtigt, zur 
Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und bei weiterer 
Nichtbeachtung das Wort zu entziehen. 

 
(8) 1Falls Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzustellen sind, kann der/die 

Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. 2Eine unterbrochene Sitzung ist 
spätestens am nächsten Werktag fortzusetzen; einer neuerlichen Ladung bedarf es 
nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen 

wurde. 4Der/Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
 

§ 16 Abstimmungen  
(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der/die Vorsitzende abstimmen. 
 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der folgenden 
Reihenfolge abgestimmt: 

 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind Anträge, die voraussichtlich einen größeren 
Aufwand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben; 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der später gestellte Antrag 

nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 
 

(3) Vor jeder Abstimmung hat der/die Vorsitzende die Abstimmungsfrage so zu 
formulieren, dass sie mit „Ja" oder „Nein" beantwortet werden kann. 
 

(4) 1Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 2Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 KommZG). 3Wird dadurch ein 

ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die 
Beschlussfassung über das Gegenteil.  
 

(5) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist oder wenn 
Verbandsräte, die zusammen mindestens ein Viertel der Stimmen in der 

Verbandsversammlung vertreten, es verlangen, ist namentlich nach Aufruf 
abzustimmen. 
 

(6) 1Der/Die Vorsitzende zählt die Stimmen. 2Er kann sich bei der namentlichen 
Abstimmung eines Ausschusses bedienen, den er nach Vorschlägen aus der Mitte der 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/cac68566-e141-35ce-be99-a7916ad3a297/citation-document/b574a71b-a301-3295-bd27-b9fecf6972c1
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Verbandsversammlung bestellt. 3Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der 

Abstimmung bekannt zu geben und in der Niederschrift festzuhalten. 
 

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung 
die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden. 2In einer späteren 
Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung 

gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der 

Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.   
 

§ 17 Wahlen 
1Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen (Art. 33 Abs. 3 KommZG). 
2Für geheime Abstimmungen werden Stimmzettel mit zweckentsprechenden 

Stimmwerten ausgeteilt, die verdeckt abzugeben sind. 
 

§ 18 Anfragen 
1Die Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung 
der Tagesordnung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen über solche 

Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen und 
nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende 
oder anwesende Bedienstete solche Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht 

möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine 
Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 

 
 

§ 19 Beendigung der Sitzung  

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der/die 
Vorsitzende die Sitzung. 

 
§ 20 Sitzungsniederschrift 

(1) 1Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine vollständige Niederschrift zu 

fertigen, für deren Richtigkeit der/die Vorsitzende verantwortlich ist. 2Er/Sie bestimmt 
den Schriftführer/die Schriftführerin. 3Die Niederschriften werden getrennt nach 

öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 4Niederschriften 
werden zusammengefasst und nach entsprechender Buchstärke gebunden. 

 
(2) 1Die Niederschrift muss Tag, Zeit und Ort der Verbandsversammlung, die 
anwesenden Vertreter/Vertreterinnen der Verbandsmitglieder und der beteiligten 

Behörden sowie die sonstigen beteiligten Personen enthalten. 2Sie hat den Ablauf der 
Sitzung in der zeitlichen Folge zu schildern, wobei der Ausschluss von Mitgliedern der 

Verbandsversammlung wegen persönlicher Beteiligung und gestellte Anträge 
aufzunehmen, Beschlüsse wörtlich wiederzugeben und Abstimmungsergebnisse 
festzuhalten sind.  

 
(3) 1Die Niederschrift ist nach Fertigstellung von dem Schriftführer/der Schriftführerin 

und dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen und von der Verbandsversammlung zu 
genehmigen. 2Niederschriften von öffentlichen Sitzungen werden mit der 
Sitzungseinladung zur nächsten Sitzung über das Ratsinformationssystem elektronisch 

zur Verfügung gestellt. 3Sofern innerhalb einer Woche nach Zustellung gegen die 
Niederschrift keine Einwände erhoben werden, gilt sie als genehmigt. 

 
(4) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird zu 
Beginn der nichtöffentlichen Sitzung verlesen. 2Wenn dagegen keine 

Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als von der 
Verbandsversammlung genehmigt.  

https://research.wolterskluwer-online.de/document/7b8cdd9f-a08f-3d73-83ea-496defa43ae3/citation-document/b574a71b-a301-3295-bd27-b9fecf6972c1
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(5) Niederschriften werden den Verbandsräten im Ratsinformationssystem zur 
Verfügung gestellt. Für die Einsichtnahme und Abschrifterteilung gilt Art. 54 Abs.3 GO. 

 
§ 21 Geschäftsgang der Ausschüsse 

Entfällt. 

 
§ 22 Bekanntmachungen 

Für die Bekanntmachungen gelten die Reglungen aus Art. 24 KommZG. 
 

§ 23 Änderungen der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Verbandsversammlung 
geändert werden. 

 
§ 24 Verteilen der Geschäftsordnung 

Den Verbandsräten und ihren Stellvertretern/Stellvertreterinnen ist ein Exemplar der 

geltenden Geschäftsordnung auszuhändigen. 
 

§ 25 In-Kraft-Treten 
1Diese Geschäftsordnung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 02.06.2020 mit Änderung vom 

17.02.2021 außer Kraft.  
 

Pfreimd, 16.06.2026 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe 
Florian Reger 

Verbandsvorsitzender 
 

 
 

Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Wasserversorgung        

der Glaubendorfer Gruppe 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe erlässt aufgrund 

Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bek. vom 20.06.1994 (GVBI S. 555, BayRS 2020-6-1-I), sowie Art. 20a 

und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bek. vom 06.01.1993 (GVBI S. 65, BayRS 2020-1-1-I) und § 11 und § 14 der 
Verbandssatzung folgende  

 
Satzung 

vom 16.06.2026 
 

§ 1 Entschädigungsberechtigte  

(1) Die Person, die den Verbandsvorsitz führt (Verbandsvorsitz), und die übrigen 
Mitglieder der Verbandsversammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und für 

die sonstige mit ihren Aufgaben im Zweckverband verbundene Tätigkeit nach Maßgabe 
dieser Satzung entschädigt. 
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Stellvertretung bei der Wahrnehmung der den 
Mitgliedern der Verbandsversammlung obliegenden Aufgaben im Zweckverband, sofern 

ein Vertretungsfall vorliegt. 
 
(3) Werden Aufgaben für den Zweckverband ehrenamtlich oder nebenamtlich von 
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Personen übernommen, die nicht Mitglieder der Verbandsversammlung sind, so erfolgt 

auch hierfür nach Maßgabe dieser Satzung eine Entschädigung. 
 

§ 2 Auslagenersatz  
Der Verbandsvorsitz und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse, wenn 

sie zu diesen Sitzungen geladen sind, Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere 
Reisekostenvergütung nach den bayerischen beamtenrechtlichen Regelungen. Das gilt 

auch für Mitglieder der Verbandsversammlung, die Beamte oder Arbeitnehmer des 
durch sie vertretenen Verbandsmitglieds sind, und für die Stellvertretung eines 
geladenen Sitzungsteilnehmers. Mit der Sitzungsgeldpauschale nach § 4 sind die 

Fahrkosten für Sitzungen abgegolten. 
 

 
§ 3 Entschädigung Verbandsvorsitz 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche 

Aufwandsentschädigung von 500,00 € zuzüglich einer Wegstrecken-Pauschale von 
jährlich 250,00 €. Der Zweckverband trägt die Kosten der Pauschalversteuerung. 

 

(2) Sein Stellvertreter erhält für diese Tätigkeit eine jährliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 3.000,00 € zuzüglich einer Wegstrecken-Pauschale von jährlich 160,00 

€. Die Gewährung eines Sitzungsgeldes nach § 4 und der Auslagenersatz nach § 2 
bleiben davon unberührt. 

 

§ 4 Entschädigung der übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 

KommZG kraft Amtes der Verbandversammlung angehören, erhalten für jede 
Teilnahme an der Verbandsversammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €. 
Dieser Betrag verdoppelt sich, wenn die Sitzung länger als fünf Stunden dauert. 

Unberührt bleibt der Auslagenersatz nach § 2. Die gleiche Entschädigung wird den 
Mitgliedern der Verbandsversammlung für die Teilnahme an Sitzungen der 

Ausschüsse und anderer Gremien gewährt, als deren Mitglied sie gewählt sind.  
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für jeden Fall der Stellvertretung. Bei nur zeitweiser 
Stellvertretung findet eine entsprechende Aufteilung der Entschädigung nicht statt.  

 
§ 5 Ersatzleistungen  

(1) Mitglieder der Verbandsversammlung, die Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, 
erhalten zusätzlich zu der Entschädigung nach § 4 Absatz 1 oder 2 den 
entstandenen Verdienstausfall für die Dauer der Sitzung einschließlich einer 

angemessenen An- und Abreisezeit ersetzt. Der Betrag des entgangenen 
Verdienstes ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen.  

 
§ 6 Sonstige Entschädigungen 

(1) Der Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung, soweit 
die Geschäftstätigkeit durch die Verwaltung eines Verbandsmitgliedes erledigt wird.  

 

(2) Ansonsten wird die Entschädigung durch Beschluss der Verbandsversammlung 
festgesetzt. 

 
§ 7 Auszahlung der Entschädigungen 

Die Pauschalentschädigungen gem. § 3 und die Sitzungsgeldpauschale gem. § 4 

werden jeweils zum Jahresende ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen werden 
nachträglich nach Abrechnung gezahlt.  



  27 

Amtsblatt 26/2026 

§ 8 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2026 in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.06.2020 außer Kraft.  
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Glaubendorfer Gruppe 

Pfreimd, 16.06.2026 
Florian Reger 

Verbandsvorsitzender 
 
 

 

Stellenanzeige: Reinigungskräfte für die Schulstandorte Oberviechtach      

und Nabburg 

 
Der Landkreis Schwandorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Reinigungskräfte 
aktuell vorrangig für die Schulstandorte 

Oberviechtach und Nabburg.  
 

Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet 

unter www.landkreis-schwandorf.de oder mit Hilfe des QR-Codes. 

 

 

Schwandorf, 15.06.2026 

Landratsamt Schwandorf 
Ebeling, Landrat 

 
 
 

Übungen von NATO-Landstreitkräften von 13.08.2026 bis                

11.09.2026 im Übungsraum Oberviechtach – Maxhütte-Haidhof -   

Schwandorf 

 

Die US Armee, 7th Army Training Command führt in der Zeit von 13. August 2026 bis 

11. September 2026 eine Gefechtsübung durch. 
 

Bezeichnung: Saber Junction 26 
 
Übungsraum:  

Betroffen sind im Landkreis Schwandorf die Gemeinden: 
Oberviechtach – Burglengenfeld – Fensterbach – Nabburg – Nittenau – Wernberg-

Köblitz – Pfreimd – Schmidgaden – Teublitz – Maxhütte-Haidhof – Wackersdorf – 
Steinberg – Stulln – Schwandorf 
 

Anmerkungen zur Übung 
 

Schwerpunkt des Manövers sind Hubschrauberlandungen und Fallschirmabsprünge auf 
vorgegebenen Landungszonen, sowohl in militärischen Liegenschaften als auch im 

http://www.landkreis-schwandorf.de/
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freien Gelände. Im Rahmen des Manövers finden taktische Kolonnenbewegungen 

zwischen den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels statt. 
Zudem finden auch Nachtübungen mit Einsatz von Manövermunition, Pyrotechnik, und 

Nebeltöpfen statt. 
 
Voraussichtliche Ballungsräume und Straßen mit mehr als verkehrsüblicher Benutzung 

sind nicht gemeldet.  
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten im Übungsraum in dieser Zeit entsprechend 

vorsichtig zu fahren und auf verkehrsregelnde Hinweise zu achten. 
 
Anmerkungen und Hinweise 

 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen 

fernzuhalten. 
Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und 
dergleichen) ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend hingewiesen.  

Unbefugter Umgang mit Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem 
Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt werden. 

 
Übungsschäden sind innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei 
der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 

Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, 
schriftlich bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Schadensregulierungsstelle 

Regionalbüro Süd Nürnberg, Rudolfstraße 28-30, 90489 Nürnberg (Tel. 0911/99261-0) 
geltend zu machen. 
 

Einwendungen oder einschränkende Bedingungen gegen diese Übung sind wegen der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit direkt bei der Truppe anzumelden, ansonsten 

wird Fehlanzeige angenommen. 
 
Schwandorf, 10. Juni 2026 

Landratsamt Schwandorf 
 

 
 

Übung von NATO-Landstreitkräften von 27.07.2026 bis 31.07.2026               

in den Gemeinden Burglengenfeld, Teublitz, Maxhütte-Haidhof                    

und Schwandorf 

 

Die US Armee 7th Army Training Command HQ führt in der Zeit von 27. Juli 2026 bis 
31. Juli 2026 eine Gefechtsübung durch. 

 
Bezeichnung: JWRC TWET 

 
Übungsraum: 

Die Übung findet sowohl in militärischen Liegenschaften als auch im freien Gelände 
statt. 
Betroffen sind im Landkreis Schwandorf die Gemeinden: 

 
Stadt Burglengenfeld 

Stadt Teublitz 
Stadt Maxhütte-Haidhof 
Stadt Schwandorf 
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Anmerkungen zur Übung: 

Es handelt sich um eine taktische Übung zur Vorbereitung von „Saber Junction“. 
Voraussichtliche Ballungsräume und Straßen mit mehr als verkehrsüblicher Benutzung 

sind nicht gemeldet. 
 
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten im Übungsraum in dieser Zeit entsprechend 

vorsichtig zu fahren und auf verkehrsregelnde Hinweise zu achten. Die 
Jagdrevierinhaber und Jagdpächter werden um besondere Beachtung gebeten. 

 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen 
fernzuhalten. Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition 

und dergleichen) ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend hingewiesen.  
Unbefugter Umgang mit Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem 

Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Übungsschäden sind innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei 

der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, 

schriftlich bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Schadensregulierungsstelle 
Regionalbüro Süd Nürnberg, Rudolfstraße 28-30, 90489 Nürnberg (Tel. 0911/99261-0) 
geltend zu machen. 

 
Einwendungen oder einschränkende Bedingungen gegen diese Übung sind wegen der 

Kürze der zur Verfügung stehenden Zeitdirekt bei der Truppe anzumelden, ansonsten 
wird Fehlanzeige angenommen. 
 

Schwandorf, 15. Juni 2026 
Landratsamt Schwandorf 

 
 
 

 


